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rückzudrängen und Entspannung, 
Sicherheit und Frieden zu gewähr
leisten. In Übereinstimmung mit 
ihrem vom IX. Parteitag beschlosse
nen Programm übt die SED brü
derliche S. im Kampf der Arbeiter
klasse und der Werktätigen in der 
ganzen Welt und entwickelt ihre 
auf dem —* proletarischen Internatio
nalismus beruhenden Beziehungen 
zu den Bruderparteien.

Souveränität (staatliche): unab
dingbare Eigenschaft des Staates 
als Völkerrechtssubjekt, die in der 
ausschließlichen obersten Hoheits
gewalt jedes Staates auf seinem 
Territorium und über dieses, in sei
nem Recht auf freie, unabhängige 
Entscheidung über die Gestaltung 
seiner Gesellschafts- und Staatsord
nung, seines Verfassungs- und 
Rechtssystems sowie über seine ge
samte Innen- und Au'ßen-, Wirt
schafts-, Sozial- und Kulturpolitik 
besteht. Da die S. eine unabding
bare Eigenschaft jedes Staates ist, 
schließt ihre Ausübung für jeden 
Staat die Achtung der S. jedes an
deren Staates in sich ein; sie setzt 
daher die strikte Achtung der Prin
zipien und Normen des —» Völker
rechts voraus. Die staatliche S. bil
dete sich als politisches und völker
rechtliches Prinzip ausgangs des 
Feudalismus, mit der Entstehung 
zentralisierter absolutistischer Staa
ten heraus. Die S., zunächst als Ei
genschaft des Monarchen aufge
faßt, wurde später von den Ideolo
gen der jungen Bourgeoisie als 
Eigenschaft des (bürgerlichen) 
Staates formuliert. Als staatliche S. 
hat die S. immer einen konkreten 
Klasseninhalt, der sich aus den 
Machtverhältnissen in dem jeweili
gen Staat ergibt. Die S. eines kapi
talistischen Staates kann ihrem In
halt nach immer nur die S. der 
Bourgeoisie sein. Die S. eines so
zialistischen Staates ist ihrem Klas
senwesen nach die S. der Arbeiter
klasse und der mit ihr verbündeten 
Klassen und Schichten. Aus diesem

unterschiedlichen Klasseninhait 
der staatlichen S. ergeben sich prin
zipielle Unterschiede hinsichtlich 
der Zielrichtung, der Formen und 
Methoden der Ausübung der S. 
durch bürgerliche bzw. imperiali
stische Staaten einerseits und so
zialistische Staaten andererseits, 
die ihren Ausdruck in der gesam
ten Innen- und Außenpolitik die
ser Staaten finden. Insbesondere 
wird der Inhalt der S. sozialisti
scher Staaten durch den internatio
nalistischen Charakter der —» Dik
tatur des Proletariats bestimmt; ihrer 
Ausübung liegt das Prinzip des so
zialistischen Internationalismus 
(—» proletarischer Internationalismus) 
zugrunde. Nach Art. 2 Ziff. 1 der 
Charta der Vereinten Nationen ist 
das Prinzip der souveränen Gleich
heit der Staaten ein allgemein ver
bindliches, zwingendes Grundprin
zip des geltenden Völkerrechts. 
Die von der XXV. Tagung der 
UNO-Vollversammlung einstim
mig angenommene »Deklaration 
über die Prinzipien des Völker
rechts betreffend die freundschaft
lichen Beziehungen und die Zu
sammenarbeit zwischen den Staa
ten in Übereinstimmung mit der 
Charta der Vereinten Nationen« 
vom 24.10. 1970 erläutert und prä
zisiert den Inhalt dieses Grund
prinzips: »Alle Staaten genießen 
souveräne Gleichheit. Sie haben 
gleiche Rechte und Pflichten und 
sind ungeachtet wirtschaftlicher, 
sozialer, politischer und anderer 
Unterschiede gleiche Mitglieder 
der internationalen Gemeinschaft. 
Die souveräne Gleichheit umfaßt 
insbesondere folgende Bestand
teile: a) Die Staaten sind juristisch 
gleich; b) jeder Staat genießt die 
der vollen Souveränität innewoh
nenden Rechte; c) jeder Staat hat 
die Pflicht, die Völkerrechtssubjek
tivität der anderen Staaten zu ach
ten; d) die territoriale Integrität 
und die politische Unabhängigkeit 
des Staates sind unverletzlich; e) 
jeder Staat hat das Recht, frei seine


